

[image: image1.png]BAG-INFO

Informationen - Kommentare - Meinungen




Nr. 71 Juni 2004

MAVO al gusto

Das kirchliche Arbeitsrecht ist immer für eine Überraschung gut. Das liegt einfach daran, dass es einfacher ist, einen Sack Flöhe zu hüten als 27 Diözesanleitungen unter einen Hut zu bringen. Kaum meint der VDD, er habe sie endlich alle – schon hüpft wieder einer dahin, wo er gar nicht hinsollte. Jetzt wird es noch komplizierter. Die Orden päpstlichen Rechtes haben nämlich ihre im CIC garantierte Unabhängigkeit vom jeweiligen Ortsbischof neu entdeckt. Bisher hat sich um die kirchenrechtliche Zuordnung nämlich kaum einer gekümmert. Alle glaubten fest daran, was der Arbeitsrechtspapst Prof. Richardi postulierte, nämlich dass sie dem Territorialrecht des jeweiligen Bistum unterfielen. Bis neulich der Kirchenrechtler  Prof. Pree aus Passau es wagte, am päpstlichen Lack des Professors Richardi zu kratzen. Orden päpstlichen Rechtes, so befand der Kirchengelehrte, seien mitnichten dem jeweiligen Bischof unterworfen. Diesbezüglich unterläge der Kollege Richardi einem Irrtum.

Durch Verbreitung in der „neuen Caritas“ fand diese professorale Lehr-Meinung wohl mehr Leser als eigentlich beabsichtigt. Und einigen Orden päpstlichen Rechts fiel es wohl wie Schuppen von den Augen, dass sie dann ja gar nicht ..., ja wenn man es richtig bedenke..., überhaupt nicht sich von irgendwelchen Bischöfen das Ordenssüppchen würzen lassen müsste. 

Gedacht, getan. Die „Wohltätigkeitsanstalt zur Heiligen Elisabeth“ zu Reinbek machte von ihrem im CIC can. 586 §1 garantierten Selbstverwaltungsrecht Gebrauch und erließ für ihre Mitarbeiter und Einrichtungen eine eigene MAVO. Großzügig ließ man darin alles weg, was den reibungslosen Geschäftsablauf stören könnte und verfügte dafür im Gegenzug ebenso großzügig über Einrichtungen des jeweiligen Ortsbischofs, z.B. seine Schlichtungsstelle. 

Neben anderen Fragen ist dabei jedoch derzeit noch ungeklärt, ob denn solche ordensautonomen Alleingänge auch vom Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nach dem Grundgesetz gedeckt sind. Denn das Selbstbestimmungsrecht steht der Kirche als solcher, nicht jedem einzelnen Bischof oder gar jedem einzelnen Orden oder Caritasdirektor zu. Und was, wenn dieser MAVO – Alleingang lediglich der Testfall für eine Ordens – AK darstellt? Da gibt es ja schon ein (schlechtes) Beispiel aus der verfassten Kirche, um das sich aktuell das Kölner KODA – Gericht biegt und windet.  

Hinter diesem MAVO – Spiel steckt jedoch noch etwas ganz Anderes. Die päpstlichen Orden sind es aus ihrer Sicht leid, von der Deutschen Bischofskonferenz vereinnahmt, manchmal auch einfach ignoriert zu werden. Diese wiederum hat kein Interesse, ihren Alleinvertretungsanspruch in kirchlichen Angelegenheiten aufzugeben. Beide werden sich wohl zusammensetzen müssen, um eine Lösung zu finden. Denn nichts kommt in der derzeitigen Situation ungelegener als der Eindruck, in der Kirche könne jeder machen, was er wolle, Hauptsache er beruft sich dabei auf das Selbstbestimmungsrecht der Kirche.

Weitere Beispiele dafür, dass die Kirche ihre eigenen Standards nicht so ernst nimmt, gibt es ja zuhauf. Von dem Trauerspiel Zusatzversorgung reden wir ja gar nicht. Bei der Dienstgemeinschaft zum Beispiel konnte man sich früher gar nicht genug tun mit der Beteuerung, alle Beschäftigten bildeten ohne Rücksicht auf ihre arbeitsrechtliche Stellung eine solche. Inzwischen hat man festgestellt, dass es durchaus geboten sein kann, die Leute auf den billigeren Plätzen aus der Dienstgemeinschaft zu vertreiben, wenn sie nach Marktgesichtspunkten zu teuer sind. Das nennt man Ecclesiogenes Outsourcing. 

Und es gibt inzwischen auch Bischöfe, die plötzlich den BAT als Wurzel alles Bösen in der Kirche entdecken und sich und ihre Kirchenfinanzen von ihm stranguliert sehen, und folglich für eine Kappung dieser unerträglichen Fessel plädieren. Welche Rolle spielt da der in der Katholischen Soziallehre postulierte „gerechte Lohn“ noch, wenn es gilt, eigene Versäumnisse und fehlenden Weitblick ausbaden zu lassen! Und KODAen und AK sind bei solchen plötzlich vom Himmel fallenden Miseren nur „Sanierungs - Hemmer „!

Folglich bricht die Sehnsucht nach dem ersten Weg an allen Ecken und Kanten durch. Wildwuchs droht, wo früher wohlgeordnete Landschaft war. Wer behält im kirchlichen Bannwald noch die Übersicht und sieht den Wald trotz Bäumen? Wenn es so weiter geht, gräbt sich die Katholische Kirche langsam aber sicher das Grab für ihre staatskirchenrechtliche Autonomie. Requiescat in pace.
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Vorsicht Realsatire!!!

Neulich in Bayern...

Die MAV des Altenheimes St. Avaritia war neu gewählt worden. Die Wahlausschussvorsitzende hatte zur konstituierenden Sitzung geladen, und jetzt saßen alle Neugewählten da und beschnupperten sich. Allen Unkenrufen zum Trotz hatten sich sogar einige evangelische Kolleginnen bereitgefunden, ihre jahrelange MAV - Erfahrung noch einmal in die tägliche Arbeit einzubringen. Leicht verschnupft waren sie schon, dass die bayerischen katholischen Bischöfe ihr jahrelanges Engagement mit einem zusätzlichen Verbot honorierten. Weder als Vorsitzende noch als Stellvertretung dürften sie in die Bütt steigen – und das ohne Begründung. 

Sicher, in den letzten MAV - Jahren waren die Zeiten schwierig geworden, die Auseinandersetzungen mit dem Dienstgeber härter, aber immer nur war es um Geld, Arbeitszeit, Urlaub, Eingruppierung, Einstellung, Dienstpläne usw. gegangen – aber nie um Glaubensdispute. Und an unglaublichen Dienstgeberentscheidungen störten sich katholische wie evangelische MAV - Mitglieder gleichermaßen. So war man hoffnungsvoll, wieder eine vernünftige Lösung bei der Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertretung hinzubekommen, gab es doch in der neuen MAVO das verheißungsvolle Institut der Dispens, mit der man eine unrechtmäßige Wahl zu heilen vermochte. 

Gedacht – getan. Sehr schnell stellte sich heraus, dass für den MAV - Vorsitz nur die Kollegin Veronika L. in Frage kam, evangelisch, erfahren, eloquent und mit den meisten Stimmen in die MAV gewählt. Die Diskussion um die Wahl und die Kandidatenaufstellung wurde eröffnet. Wie das denn sei mit der Dispens, wollte ein neues MAV - Mitglied wissen. Hm, das sei neu, da habe man noch keine Erfahrung. In der MAVO stehe, die MAV könne die Dispens beantragen. Eine MAV jedoch, so hatten es einige in der Schulung gelernt, komme erst zustande, wenn eine Vorsitzende gewählt sei, denn durch sie konstituiere sich und handle die MAV. Eine evangelische Kollegin könne man aber laut MAVO nicht zur Vorsitzenden wählen, dafür brauche man eine Dispens. Die habe man aber nicht. Also könne man sie auch nicht wählen. Und ohne Vorsitzende könne die MAV auch keinen Antrag auf Dispens stellen. Verzwickt, verzwickt. Angesichts dieser etwas verworrenen Rechtslage schlug die Wahlausschussvorsitzende vor, sie werde sich selbst an den Bischof wenden, um die Dispens für die Wahl der evangelischen Kollegin zu bewirken, damit die Wahl vonstatten gehen könne.

Schon nach vier Wochen war die Antwort da. Leider abschlägig. Dispens, so wurde die Wahlausschussvorsitzende belehrt, könne nur die MAV beantragen und nicht sie, so stehe es in der MAVO. Und außerdem könne Dispens auf geplante Vorhaben nicht erteilt werden, erst müsse ein Faktum geschaffen werden, von dem dann dispensiert werden könne. Das heiße wohl, so die Einschätzung der Wahlausschussvorsitzenden, man müsse zuerst wählen und sich dann erst die Dispens erteilen lassen. Na schön, so geschah es. Mit 6 Stimmen bei Enthaltung der Betroffenen wurde die evangelische Kollegin ins Amt gehievt. Der erste Beschluss der MAV lautete, die Vorsitzende solle beim Bischof um Dispens für ihre Wahl ersuchen. 

Gewählt – getan. Flugs setzte sich die frischgebackene MAV - Vorsitzende hin und beantragte namens ihrer MAV Dispens. Diesmal dauerte es 6 Wochen, bis eine Antwort kam – abschlägig. Leider habe die MAV mit ihrer Wahl gegen geltendes Recht verstoßen – vorsätzlich, da sie ja gewusst habe, dass sie keine fremdgläubige Kollegin wählen dürfe, und deshalb könne für diesen Verstoß auch keine Dispens erteilt werden. Basta.

Das saß! Da dämmerte es der MAV, dass die Sache mit der Dispens reine Rosstäuscherei war. Der Bischof will keine Evangelen – und Dispens gibt es auch nicht. Und seine juristischen Handwerker haben schon wieder ein Gesellenstück verpfuscht. Glauben die bayerischen Bischöfe im Ernst, für so eine Absurdität das Vertrauen ihrer MAVen zu erhalten? Mitnichten. Das ist erst mal verspielt. Und zwar gründlich. Der Bischof als Vorreiter der Diskriminierung innerhalb der Dienstgemeinschaft. Das hat uns gerade noch gefehlt! 
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Zurück zur reinen Realität

Neuigkeiten aus dem ersten Halbjahr 2004

EUGH – Urteil zum Bereitschaftsdienst und seine Folgen....

......war das Thema einer Veranstaltung für Dienstgeber- und Mitarbeitervertreter im Februar in Köln. Der Versuch, ungeachtet sonstiger Interessengegensätze gemeinsame Ziele auch gemeinsam mit Dienstgeber – Organisationen zu verfolgen, war überaus erfolgreich. Die gemeinsame Veranstaltung mit dem katholischen Krankenhausverband Deutschlands (KKVD) übertraf alle Erwartungen. 300 Dienstgeber- und Mitarbeitervertreter (40% DG, 60% MAVler) kamen, waren zufrieden, signalisierten weiteren Bedarf.

Die Folgeveranstaltung findet am 6.Juli ebenfalls in Köln statt. Diese zweite Veranstaltung hat zum Ziel, einerseits die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle als Chance für eine moderne Personalentwicklung zu begreifen und die besondere Situation kleiner und mittlerer Organisationseinheiten  in den Blick zu nehmen. Neben den Vorträgen und der Information über den Diskussionsstand in der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes sollen erste Erfahrungsberichte aus kirchlichen Häusern ausgetauscht und diskutiert werden. Weiterhin wird eine Software zur Dienstplangestaltung vorgestellt, die Arbeitszeitgesetz- und AVR – konform ist. (Einladung unter www.bag-mav.de)

Zur Zukunft des kirchlichen Tarifrechts.....

.......fand die diesjährige 7. Arbeitsrechtliche Fachtagung in Eichstätt statt. Auch hier war die Beteiligung überwältigend. Rund 400 Dienstgeber- und MitarbeitervertreterInnen aus Einrichtungen der evangelischen und katholischen Kirche unterstrichen nachdrücklich die Bedeutung dieses Themas. (Bericht in ZMV, Heft 2 / 2004). Die 8. Fachtagung ist bereits in Vorbereitung. Am 28.2. und 1.3.2005 wird es um den Rechtsschutz im kirchlichen Arbeitsrecht der ev. und kath. Kirche gehen.

Das Projekt innovatives Arbeiten (P.I.A.).....

......lehrt uns, wie schwierig es doch ist, neue Ideen schlüssig zu denken und sie dann auch noch mit allen Tücken im Detail erfolgreich umzusetzen. Wenn sich die Betriebspartner unter Einschluss der Belegschaft auf ein Konzept geeinigt haben, muss die AK einen entsprechenden Antrag der Einrichtung beraten und kann dann den Weg für ein Modellprojekt frei machen. Einige Einrichtungen machen sich derzeit auf den Weg, leistungsbezogene Vergütungsbestandteile in ihr Lohngefüge einzuarbeiten. Sie verfolgen das ehrgeizige Ziel, zu Beginn des Jahres 2005 Modelle zu erproben. Diese Modelle werden wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Die zuständigen DIAGen bzw. die BAG – MAV bieten den örtlichen MAVen Unterstützung bei dem Vorhaben.

Erfolglos blieb nach fast 2 Jahren......

.......der Versuch der BAG – MAV, in die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Organisationen Deutschlands (AGKOD) aufgenommen  zu werden. Die Mitgliederversammlung 2002 in Berlin hatte dem Vorstand nach dem Vortrag des Vorsitzenden des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Prof. Meyer, den Auftrag erteilt, sich um eine Aufnahme in die Organisation zu bemühen. Die AGKOD stellt die Hälfte der Mitglieder im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Die Begründung der Ablehnung liest sich wenig schlüssig, aber auch der Widerspruch zur Entscheidung des Vorstandes der AGKOD blieb erfolglos. Es bleibt der fade Beigeschmack, man will uns einfach nicht, warum auch immer. Wer dafür letztlich verantwortlich ist, bleibt der Spekulation überlassen....

Die Frühjahrs - Informationstagung für Krankenhaus – MAVen......

.....befasste sich in Bad Honnef mit dem neuen Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege sowie dessen Auswirkungen auf die MAVen und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern. Referentinnen aus dem Gesundheitsministerium NW sowie vom Deutschen Caritasverband diskutierten mit rund 80 MAV – VertreterInnen die Neuerungen. 

Mehr als 10 Jahre besteht die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse.....,

doch die großen Festakte blieben aus. Das Nell – Breuning Institut Offenbach und die Rhabanus Maurus Akademie Frankfurt aber luden Vertreter aus Wissenschaft, Dienstgeber und Mitarbeitervertretungen zu einem workshop nach Hofheim/Taunus ein. 2 Tage diskutierten rund 30 Personen die Folgen und Wirkungen der Grundordnung und setzten sich auch mit den Themenblöcken 3. Weg, Mitarbeitervertretung, Loyalität und kirchliche Arbeitsgerichtsordnung auseinander.

95. Katholikentag 2004 in Ulm „Leben aus Gottes Kraft“......

....... selbstverständlich sind wir als BAG -MAV vom 17. – 19. 6. 2004 auf dem Katholikentag präsent: zusammen mit den DIAG-MAVen Rottenburg / Stuttgart, der Mitarbeiterseite von Zentral-KODA und AK, sowie der ZMV.

Der Stand "Mitarbeitervertretung" befindet sich in der Halle 4, Standnummer 4.B18.

Außerdem ist die BAG – MAV an der Eröffnung der

Caritas – Bühne  zum Thema „Soziale Berufe – wir sehen uns“

am Donnerstag 17.6.2004 von 10 – 12 Uhr beteiligt.
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